
chon in seiner Präamb el verpflichtet d as
Grundge setz (GG) alle deutsche staatli-

che Gewalt kategorisch auf den Frieden in der
Welt

1 )

. D arüb er hinaus verbietet Art. 2 6 GG j edwe-
de Handlungen, die geeignet sind und in der Ab-
sicht vorgenommen werden, das friedliche Zu-
sammenleb en der Völker zu stören, worunter ins-
b e sondere die Führung eine s Angriffskriege s fällt
− für solche Zwecke dürfen deutsche Streitkräfte
demnach unter gar keinen Umständen Verwen-
dung finden . Ein weitere s , ganz b e sonders wichti-
ge s Element de s verfassungsrechtlichen Friedens-
geb otes stellt die in Art. 2 5 GG normierte B indung
aller staatlichen Organe an die allgemeinen Re-
geln des Völkerrechts dar, die zum B e standteil des
Bunde srechts erklärt sind und Priorität vor den in-
nerstaatlichen Gesetzen b esitzen .

Zugleich erzeugen j ene völkerrechtlichen Re-
geln Rechte und Pflichten unmittelb ar für die B e-
wohner de s Bunde sgebiete s und binden somit
auch alle Angehörigen der Bundeswehr, vom ein-
fachen Soldaten bis zum hö chsten General, strikt
an d as Völkerrecht − und damit zugleich an das An-
griffskriegsverb ot. D ass Friedenswahrung und -si-
cherung in Europ a und der Welt den fundamenta-
len D aseinszweck der deutschen Streitkräfte zu
bilden hab en, folgt wiederum au s Artikel 2 4 GG,
der fe stlegt, dass der Bund sich zur Wahrung des
Friedens einem System gegenseitiger kollektiver
Sicherheit einordnen kann und zu die sem Zwecke
in die B e schränkungen seiner Hoheitsrechte ein-
willigen wird , die eine friedliche und dauerhafte
Ordnung in Europ a und zwischen den Völkern
der Welt herb eiführen und sichern. Weitere im
Hinblick auf das Friedensgeb ot relevante Grund-
ge setzb estimmungen finden sich in Art. 9 , der den
Gedanken der Völkerverständigung b etont und
somit j ede kriegsverherrlichende Prop aganda in-
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kriminiert, in Art. 2 0 , der das D emokratiegeb ot
verankert sowie die Staatsgewalt samt und son-
ders an Recht und Ge setz bindet und nicht zuletzt
auch in Art. 2 3 , der die Bunde srepublik D eutsch-
land dazu verpflichtet an der europ äischen Eini-
gung im Rahmen der Europ äischen Union mitzu-
wirken .

Die vorstehend aufgeführten Grundge setz-
normen b egrenzen den verfassungsrechtlich er-
laubten Gebrauch deutscher Streitkräfte zwin-
gend auf die im Völkerrecht vorge sehenen Fälle .
Dies b etrifft zum einen, wie das Bunde sverfas-
sungsgericht in seiner fundamentalen Entschei-
dung vom 1 2 . Juli 1 9 9 4

2 )

dargelegt hat, den Einsatz
der Bundeswehr im Rahmen und nach den Regeln
von Systemen gegenseitiger kollektiver Sicher-
heit. Zum anderen füllte das Leipziger Bunde sver-
waltungsgericht mit seinem B e schlu ss vom 2 1 . Ju-
ni 2 0 0 5

3 )

schlu ssendlich die j ahrzehntelang offen-
gelassene Interpretationslücke b etreffend den im
Artikel 87 a des Grundgesetze s normierten Vertei-
digungsauftrag der deutschen Streitkräfte , indem
es ein für allemal eindeutig, umfassend und zu-
gleich erschöpfend klarstellt, wie dieser zu verste-
hen ist.

D er entscheidende Passu s im Urteil der Bun-
desverwaltungsrichter hinsichtlich der Reichwei-
te des Verteidigungsb egriffs im Grundgesetz lau-
tet: »D a der Normtext des Art. 87 a Ab s . 1 und 2 GG
von Verteidigung, j edo ch − anders als die zu-
nächst vorgeschlagene Fassung − nicht von Lan-
desverteidigung spricht und da zudem der verfas-
sungsändernde Ge setzgeb er b ei Verab schiedung
der Regelung im Jahre 1 9 68 auch einen Einsatz im
Rahmen eine s Nato-Bündnisfalles als verfassungs-
rechtlich zulässig ansah, ist davon auszugehen,
dass Verteidigung alles das umfassen soll, was
nach dem geltenden Völkerrecht zum Selb stver-
teidigungsrecht nach Art. 5 1 der Charta der Ver-
einten Nationen (UN-Charta) , der die Bunde sre-
publik D eutschland wirksam b eigetreten ist, zu
rechnen ist. « D enn, so die Richter, »Art. 5 1 UN-
Charta gewährleistet und b egrenzt in diesem Arti-

* Vom d amaligen Inspekteur de s Heeres , Generalleutnant Helmut
Willmann, im Wegweiser für die Traditionspflege im Heer vom 1 .
D ezemb er 1 9 9 9 offiziell fe stgelegter Schlachruf der Panzergrena-
diertruppe , der sinngemäß b edeutet : »Ran an den Feind , drauf auf
den Feind , hinweg üb er den Feind« ; siehe Bunde sministerium der
Verteidigung − Fü H I 1 (Hrsg .) : Wegweiser für die Traditionspfle-
ge im Heer − Az 3 5-3 1 -0 1 vom 1 . D ezemb er 1 9 9 9 , B onn (Ab schrift
ohne Anlagen) ; http ://web . archive . org/web/2 0 0 60 2 1 70 2 1 3 2 9
/http ://www. muendener-pioniere-kurhe ssenkaserne . de/traditi-

onspflege .htm; siehe dazu auch Anonym : Schlachtrufe in der Bun-
de swehr; hhtp ://wikip edia. org/wiki/Schlachtrufe_in_der_Bun-
de swehr# Heer

1 ) Vgl . D eiseroth, Dieter: D as Friedensgeb ot de s Grundge setzes und
der UN-Charta aus juristischer Sicht, in : B ecker, Peter/Braun, Rei-
ner/D eiseroth, D ieter (Hrsg .) : Frieden durch Recht? , B erlin 2 0 1 0 ,
S . 4 1 .

2 ) Bunde sverfassungsgericht: Urteil des Zweiten Senats vom 1 2 . Juli
1 9 9 4 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1 9 . und 2 0 . Ap-
ril 1 9 94 - 2 BvE 3/9 2 , 5/9 3 , 7/9 3 , 8/9 3 - BVerfGE 9 0 , 2 8 6 ñ Bundes-
wehreinsatz; www. servat. unib e . ch/dfr/bv0 9 0 2 8 6 .html .

3) Bunde sverwaltungsgericht : Urteil des 2 . Wehrdienstsenats vom
2 1 . Juni 2 0 0 5 - BVerwG 2 WD 1 2 . 0 4 ; vdw-ev. de/publikationen/Ur-
teil . p df.
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kel für j eden Staat das − auch völkergewohnheits-
rechtlich allgemein anerkannte − Recht zur indi-
viduellen und zur kollektiven Selbstverteidigung
gegen einen bewaffneten A ngriff, wob ei das
Recht zur kollektiven Selbstverteidigung den Ein-
satz von militärischer Gewalt − üb er den Verteidi-
gungsb egriff de s Art. 1 1 5 a GG hinau sgehend −
auch im Wege einer erb etenen Nothilfe zuguns-
ten eines von einem Dritten angegriffenen Staates
zulässt (z . B . Bündn isfall) . « Mit seinem hö chstrich-
terlichen Urteilsspruch widerlegt d as Bunde sver-
waltungsgericht unanfechtb ar die in der sicher-
heitspolitischen Diskussion häufig vorgetragene
Auffassung, das Grundgesetz b egrenze den Ein-
satz der Bunde swehr auf die Verteidigung de s Ter-
ritoriums der Bundesrepublik D eutschland sowie
de s Nato-Vertragsgebiets . Stattde ssen definieren
die Bunde sverwaltungsrichter einen weiten Ver-
teidigungsb egriff, der alles umfasst, was die UN-
Charta erlaubt − zugleich b eschränken sie j enen
ab er eb en auch strikt auf deren B e stimmungen !

Immer mehr Geld für Krieg

Ange sichts der hö chstrichterlichen Rechtspre-
chung mu ss der unmittelb ar nach dem Ende des
Kalten Kriege s b egonnene Reform- und Transfor-
mationsprozess , dem das deutsche Militär unter-
zogen wird , zu erheblichen Zweifeln Anlass ge-
b en . Gemäß der D evise , dass »Waffen j a, schießen
nein« eigentlich ohnehin keinen Sinn mache

4)

und
Frieden durchaus auch mit aller Gewalt ge schaf-
fen werden mü sse − denn für den B runnenb au
hätten wir j a schließlich das THW

5 )

− tritt mittler-
weile das strategische Ziel de s strukturellen Um-
b aus immer klarer hervor: nämlich die Kriegfüh-
rungsfähigkeit der Bunde swehr zu steigern

6)

−
minde stens 1 0 . 0 0 0 SoldatInnen sollen zukünftig
zeitgleich dauerhaft in zwei Au slandseinsätzen
und einer Marinemission einge setzt werden kön-
nen. Zugleich spiegelt sich der sicherheitspoliti-
sche Paradigmenwechsel weg von der D efensive
und hin zur Offensive auch in den systematischen
Rü stungsb e schaffungsprogrammen

7)

zur Opti-
mierung glob aler Interventions- und Angriffs-

fähigkeit wider. Leuchtturmproj ekte in dieser
Hinsicht stellen die Entwicklung und B e schaf-
fung von S atelliten (SAR-Lupe) und Drohnen (Glo-
b al Hawk, Euro Hawk) , von Langstrecken-
transportflugzeugen (Airbus A4 0 0M) , Kampf-
und Transporthub schraub ern (Tiger, NH-9 0) , ge-
panzerten Gefechtsfahrzeugen (Schützenp anzer
Puma, GTK B oxer) , Kampfflugzeugen (Eurofigh-
ter) , Marschflugkörpern (Tauru s) , Flug- und Rake-
tenabwehrsystemen (Meads) , Üb er- und Unter-
wasserkampfschiffen (Korvetten K 1 3 0 , K 1 3 1 ,
Fregatte F 1 2 5 , U-B o ot Typ 2 1 2 a) bis hin zu mo-
dernster Kampfau sstattung für die Infanterie (»In-
fanterist der Zukunft − Erweiterte s System (Id-
ZE S) «) d ar.

Diese militärstrategischen Ambitionen lassen
sich selb stredend nicht umsonst realisieren, son-
dern erfordern erhebliche finanzielle Anstren-
gungen . E s vermag daher kaum zu üb erraschen,
d ass von den großspurig angekündigten Sp ar-
maßnahmen im so genannten Verteidigungshau s-
halt keine Rede mehr sein kann

8)

. Im Gegenteil :
Während der 4 4 . Finanzplan de s Bundes 2 0 1 0 bis
2 0 14

9)

dessen schrittweise Reduktion vorsah, sum-
mieren sich die nunmehr geplanten Mehrko sten
für Militär und Rü stung im 45 . Finanzplan des
Bundes 2 0 1 1 bis 2 0 1 5

1 0)

auf knapp auf 8 , 7 Mrd . Eu-
ro

1 1 )

. Für das Jahr 2 0 1 2 sind im Entwurf de s Bun-
de shau shalts im Einzelplan de s Bundesministeri-
ums der Verteidigung Au sgab en in Höhe von rd .
3 1 , 7 Mrd . Euro veranschlagt

1 2 )

; d as ist mehr als in
der Ho chphase des Kalten Krieges − von Friedens-
dividende kann längst keine Rede mehr sein .

Phraseologisch verbrämt wird die neue deut-
sche Sicherheitspolitik im offiziellen Jargon des
Bundesministeriums der Verteidigung mit Paro-
len wie j ener, dass »von der Nation fortan erwar-
tet« werde , »vermehrt internationale Verantwor-
tung zu üb ernehmen« und dass e s »ehrenvoll [ sei ] ,
in deutscher Uniform für eine b essere , gerechte-
re , freiere und sichere Welt einzutreten . «

1 3 )

D o ch

4) Vgl . Wo snek, Horst H . : D as Ziel eine s Militäreinsatzes ist der Frie-
de danach . D eutschlands Politiker mü ssen sich intensiver mit den
Bundeswehreinsätzen b e schäftigen. D as Primat der Politik ist
heute wichtiger denn j e , in : Zeit Online vom 2 4 . Juni 2 0 1 1 , S . 2 ;

www. zeit. de/p olitik/deutschland/2 0 1 1 -0 6/bundeswehr-aufga-
b en-p olitik.

5 ) Ibid .

6) Vgl . Stache , Christian : Kriegsvorb ereitung am Schreibtisch . Die
Ergeb nisse der Reformproj ekte für die »Neu au srichtung der Bun-
deswehr« , IM I-Analyse 2 0 1 1 /0 3 6 , Tübingen, 3 1 . 1 0 . 2 0 1 1 , S . 5 ;
www. imi-online . de/2 0 0 2 . php ?id = 2 3 67.

7) Vgl . hierzu die sehr informative Üb ersicht von Henken, Lühr: »Ein-
satzb ereit − j ederzeit − weltweit« Zum Umb au der Bundeswehr in
eine glob al agierende Interventionsarmee . Teil I : D as Arsenal der
Kriegstreib er in : junge Welt, 4 . M ai 2 0 1 1 ; www.jungewelt.
de/2 0 1 1 /0 5 0 4/0 45 . php sowie ders . : Teure s Töten. Hintergrund
zum Umb au der Bunde swehr in eine glob al agierende Interventi-
onsarmee . Teil II und Schluss : Die Ko sten der Neustrukturierung,
in : j unge Welt, 5 . M ai 2 0 1 1 ; http ://www.j ungewelt. de/2 0 1 1
/0 5 0 5/0 0 3 . php .

8) Vgl . Wagner, Jürgen: Realsatire Bundeswehr-Umb au : Sp arzwang
entpuppt sich als Erhöhung des Militärhaushalts, IM I-Standpunkt
2 0 1 1 /0 3 3 , Tübingen, 7. Juli 2 0 1 1 ; www. imi-online . de
/2 0 0 2 . php ?id = 2 3 2 0 sowie ders . : Etikettenschwindel Sp arvorga-
b e . D er Bunde swehr-Umb au soll die Trupp e effizienter, nicht bil-
liger machen, in : graswurzelrevolution 3 6 1 septemb er 2 0 1 1 ;
www. graswurzel . net/ 3 6 1 /bw. shtml .

9) Vgl . D eutscher Bunde stag (Hrsg .) : Unterrichtung durch die Bun-
desregierung − Finanzplan de s Bundes 2 0 1 0 bis 2 0 1 4 , D rucksache
1 7/2 5 0 1 , B erlin 1 3 . 0 8 . 2 0 1 0 , S . 2 1 ; http ://dip . bundestag . de/
btd/ 1 7/0 2 5/ 1 70 2 5 0 1 . p df.

1 0) Vgl . D eutscher Bunde stag (Hrsg .) : Unterrichtung durch die Bun-
desregierung − Finanzplan des Bunde s 2 0 1 1 bis 2 0 1 5 , D rucksache
1 7/6 60 1 , B erlin 1 2 . 0 8 . 2 0 1 1 ; http ://dip . bunde stag . de/btd/ 1 7

/0 6 6/ 1 70 6 60 1 . pdf.

1 1 ) Vgl . D eutscher Bunde stag (Hrsg .) : Antwort der Bunde sregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Tobias Lindner,
Omid Nouripour, Kerstin Andreae , weiterer Ab geordneter und
der Fraktion Bündnis 9 0/D ie Grünen − Sp arb eitrag des Verteidi-
gungshaushaltes , Drucksache 1 7/72 9 3 , B erlin 1 1 . 1 0 . 2 0 1 1 , S . 1 ;
http ://dip . bunde stag . de/btd/ 1 7/072/ 1 7072 9 3 . p df.

1 2 ) Vgl . D eutscher Bunde stag (Hrsg .) : Unterrichtung durch die Bun-
desregierung − Finanzplan des Bundes 2 0 1 1 b is 2 0 1 5 , a. a. O . , S . 2 0 .

1 3) Maizière , Thomas de : Neu ausrichtung der Bunde swehr. Rede de s
Bundesministers der Verteidigung, B erlin, 1 8 . M ai 2 0 1 1 , S . 3 ;

www. b mvg. de/resource/resource/MzEzNTM4 MmUzMzMyMm
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tritt hinter der prop agandistischen Fassade unver-
blümt nackte Macht- und Interessenpolitik her-
vor, wenn der amtierende Verteidigungsminister
Thomas de Maizière verlauten lässt : »Wohlstand
erfordert Verantwortung«

14)

, und : »Wir hab en ein
nationale s Interesse am Zugang zu Wasser, zu Lan-
de und in der Luft. «

1 5 )

Im Klartext heißt das : E s geht
um die Durchsetzung der Glob alisierung mit mili-
tärischen Gewaltmitteln, vulgo : Wirtschaftskrieg
für die Profitintere ssen der heimischen Pro du-
zenten.

Eine gewisse Ehrlichkeit diesb ezüglich hatte
zuvor schon mit D eutschlands ehemaligem
Kriegsminister »Dr. « von und zu Guttenb erg Ein-
zug gehalten, als die ser Ende Januar 2 0 1 0 am Ran-
de des Weltwirtschaftsgipfels im schweizerischen
D avo s völlig unverhohlen au ssprach, worum es
b eim Bunde swehreinsatz am Hinduku sch in
Wahrheit geht, nämlich dass man »auch das The-
ma Afghanistan im energiepolitischen Kontext
sehen (müsse) . Die Stabilität die se s Lande s hab e
große Au swirkungen auf die ge samte Region, die
für die Gewinnung und die Weiterleitung von
Energierohstoffen eine große Rolle spiele . «

1 6)

D a-
rüb er hinau s b ekannte der forsche Freiherr wenig
sp äter, am 1 2 . Febru ar 2 0 1 0 , im Fernsehsender
»Pho enix« frank und frei , dass die im Afghanistan-
kontext so häufig b eschworene Menschenrechts-
frage lediglich etwas für die Galerie ist, indem er
»selb stkritisch« anmerkte : » . . . hab en wir nicht
Gründe nachgeschob en, um in schwierigen Mo-
menten auch mal eine Anerkennung unserer B e-
völkerung zu b ekommen? Natürlich ist es unb e-
streitb ar wichtig, d ass man Kindern hilft, d ass
man Frauen hilft in ihren Rechten und all j enen . . .
Ab er das waren Gründe , die nachgeschob en wur-
den . D er eigentliche Grund damals war, die sen
Rückzugsraum zu verhindern . . . «

1 7)

No ch unverblümter hatte wenig sp äter, im Mai
2 0 1 0 , der damalige Bundespräsident Horst Köhler
nach seiner dem deutschen Feldlager von Mazar-i
Scharif abge statteten Stippvisite zum Au sdruck
gebracht, warum D eutschland den Krieg am Hin-
duku sch in Wahrheit führt, nämlich weil »ein Land

unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientie-
rung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit
auch wissen mu ss , dass im Zweifel, im Notfall auch
militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere In-
tere ssen zu wahren, zum B eispiel freie Handels-
wege , zum B eispiel ganze regionale Instabilitäten
zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf
unsere Chancen zurückschlagen negativ durch
Handel , Arb eitsplätze und Einkommen . «

1 8)

Mit
kaum zu üb erbietendem Zynismu s stammelte das
deutsche Staatsob erhaupt anschließend dem In-
terviewer von »D eutschlandradio Kultur« ins Mik-
rophon, dass e s in Afghanistan auch weiterhin » so-
zusagen To de sfälle geb en« wird in den Reihen der
Bunde swehr, denn »man mu ss auch um die sen
Preis − sozu sagen seine am Ende Interessen wah-
ren − mir fällt das schwer, das so zu sagen, ab er ich
halte e s für unvermeidlich, dass wir dieser Re alität
ins Auge blicken. «

1 9)

In all diesen Au ssagen au s Minister- und Präsi-
dentenmund demaskiert sich die Fratze de s Neo-
kolonialismu s . D ass die s keine swegs lediglich Zu-
fall o der Unb eholfenheit ge schuldet ist, zeigt ein
Blick in die derzeit gültigen konzeptionellen si-
cherheitspolitischen Grundlagendokumente , de-
ren einschlägige Ausführungen nämlich vollkom-
men mit den zitierten Einlassungen korrespon-
dieren . So heißt es b ereits im »Weißbuch der Bun-
desregierung zur Sicherheitspolitik und Zukunft
der Bundeswehr« au s dem Jahr 2 0 0 6 , dass »die Si-
cherheitspolitik D eutschlands von dem Ziel ge-
leitet wird , die Interessen unsere s Lande s zu wah-
ren« , worunter insb esondere fällt, »den freien und
ungehinderten Welthandel als Grundlage unseres
Wohlstands zu fördern«

2 0)

. Und laut den ganz aktu-
ellen »Verteidigungspolitischen Richtlinien
(VPR) « vom Mai 2 0 1 1 gehört es zu den deutschen

UzMTM 1 MzMyZTM 2 MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3 NmY
2 Nzc 3 NzQ 2 Mj cyNzgyMDIwMjAyMDIw/B M% 2 0 Rede% 2 0 1 8 . 0 5 .

2 0 1 1 . p df.

1 4) Ibid . , S . 1 0 .

1 5 ) Ibid . , S . 7.

1 6) Norb ert Lo ssau : »B eleidigte Leb erwurst« . Guttenb erg und B rü-
derle zanken sich in D avo s , in : D ie Welt, 3 1 . J anuar 2 0 1 0 ;
www.welt. de/wirtschaft/article60 4 6 68 0/Guttenb erg-und-B rue-

derle-zanken-sich-in-D avo s . html . Siehe von und zu Guttenb erg an
anderer Stelle nahezu gleichlautend in: »D as ist no ch mal eine ech-
te Chance« . Wozu sind wir am Hinduku sch ? Bundesverteidigungs-
minister Karl-Theo dor zu Guttenb erg üb er veraltete Kriegsziele ,
seine neue Strategie und die Hoffnung auf die Afghanistankonfe-
renz . In: Die Zeit, Hamburg, Nr. 5 , 2 8 . Janu ar 2 0 1 0 , S . 2 ;
www. zeit. de/2 0 1 0/0 5/Interview-Guttenb erg .

1 7) Zit. nach : Grüne Friedensinitiative , 1 6 . Februar 2 0 1 0 ;
http ://blog . gruene-friedensinitiative . de/?p = 1 2 6 . Im Originalton:
Guttenb erg, Karl-Theo dor zu : Diskussionsrunde »D eutschland im
Krieg?« . Pho enix, 6 6 . Forum Pariser Platz, 1 2 . Februar 2 0 1 0 ;
http ://ondemand-mp 3 . dradio . de/file/dradio/2 0 1 0/0 2/ 1 2/drk_2

0 1 0 0 2 1 2 _ 1 9 07_ a3 2 49 873 . mp 3 .

1 8) Köhler, Horst: Mehr Respekt für deutsche Soldaten in Afghanis-
tan . Bunde spräsident fordert Diskurs in der Gesellschaft. Horst
Köhler im Gespräch mit Christopher Ricke , D eutschlandradio
Kultur, 2 2 . M ai 2 0 1 0 ; www. dradio . de/dkultur /sendungen/inter-
view/ 1 1 8 878 0/ sowie im Originalton : http ://ondemand-mp 3 .
dradio . de/file/dradio/2 0 1 0/0 5/2 2/drk_2 0 1 0 0 5 2 2 _075 1 _ c6f9 1 8d
b . mp 3 .

1 9) Ibid . .

2 0) Bunde sministerium der Verteidigung (Hrsg .) : Weißbuch 2 0 0 6
zur Sicherheitsp olitik D eutschlands und zur Zukunft der Bundes-
wehr, B erlin 2 0 0 6 , S . 2 3 ; http ://www. bmvg . de/resource/re sour-
ce/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM 1 MzMyZTM 2 MzEzMDM-

wMzAzMDMwMzAzMDY3 NmE 2 ODY 1 NmQ 2 NzY4 MzEyMDI-
wMjAyMDIw/WB_2 0 0 6_dt_mB . p df. Komplett umfasst der Inter-
e ssenkatalog :

− Recht und Freiheit, D emokratie , Sicherheit und Wohlfahrt für
die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu b ewahren und sie
vor Gefährdungen zu schützen,

− die S ouveränität und die Unversehrtheit de s deutschen Staatsge-
biete s zu sichern,

− regionalen Krisen und Konflikten, die D eutschlands Sicherheit
b eeinträchtigen können, wenn möglich vorzub eugen und zur
Krisenb ewältigung b eizutragen, glob alen Herausforderungen,
vor allem der B edrohung durch den internationalen Terrorismus
und die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, zu
b egegnen,

− zur Achtung der Menschenrechte und Stärkung der internatio-
nalen Ordnung auf der Grundlage de s Völkerrechts b eizutragen,

− den freien und ungehinderten Welthandel als Grundlage unse-
res Wohlstands zu fördern und dab ei die Kluft zwischen armen
und reichen Weltregionen üb erwinden zu helfen .

3 0



Sicherheitsinteressen, nicht nur ganz allgemein
» außen- und sicherheitspolitische Po sitionen
nachhaltig und glaubwürdig zu vertreten und ein-
zulö sen« , was immer unter die sem » Container-B e-
griff« zu verstehen sein mag, sondern auch ganz
konkret »einen freien und ungehinderten Welt-
handel sowie den freien Zugang zur Hohen See
und zu natürlichen Re ssourcen zu ermögli-
chen . «

2 1 )

Mit ihrem penetrant neokolonialistischen bis
-imperialistischen Soupçon kontrastieren derarti-
ge Programmau ssagen auffällig mit den Vorgab en
au s hö chstrichterlichem Munde , denn in seinem
schon genannten Urteilsspruch hatte das Bundes-
verwaltungsgericht b e sonders herau sge strichen,
dass »der Einsatz der Bunde swehr zur Verteidi-
gung mithin stets nur als Abwehr gegen einen m i-
litärischen A ngriff (armed a ttack nach Art. 5 1
UN-Charta) erlaubt [ ist] , j edo ch nicht zur Verfol-
gung, Durchsetzung und Sicherung ökonomi-
scher o der politischer Intere ssen . « In Anb etracht
de ssen drängt sich die Frage nachgerade auf, in-
wieweit die Sicherheitspolitik die ser Republik
den B o den des Grundgesetze s nicht längst verlas-
sen hat. Ohnehin sucht man sowohl im Weißbuch
2 0 0 6 als auch in den VPR 2 0 1 1 nach dem in der S at-
zung der Vereinten Nationen ko difizierten Ge-
waltverb ot in den internationalen B eziehungen
eb enso vergeb ens wie nach dem dort verankerten
Interventionsverb ot − in den derzeit gültigen si-
cherheitspolitischen Grundlagendokumenten
dieser Republik werden die se für das Völkerrecht
konstitutiven Normen offenb ar keinerlei Erwäh-
nung für wert b efunden .

Inde s lautet der Schlüsselb egriff zum Ver-
ständnis der Entwicklung, welche die Sicherheits-
politik der Bundesrepublik D eutschland genom-
men hat: Entgrenzung − und die se manifestiert
sich sowohl geographisch als auch inhaltlich im
Spektrum der Optionen, die für unterschiedlichs-
te Einsätze deutscher Streitkräfte eröffnet wur-
den. Diese reichen von der »präventiven Selb stver-
teidigung« üb er die »antizip atorische Nothilfe für
Bündnisp artner« , den Missbrauch im Rahmen ei-

ner »reformulierten Responsibility to Protect« , die
Aufgab enpriorisierung im Rahmen »internationa-
ler Konfliktverhütung« bis hin zur zügello sen Nut-
zung der »Bunde swehr als Instrument der Außen-
politik«

2 2 )

.
Wie prekär sich diese Situ ation, in der eine ent-

hemmte Sicherheitspolitik der B erliner Republik
ihre verfassungsrechtlichen Fesseln weitgehend
abgestreift hat

2 3 )

, d arstellt, hat man offenb ar auch
in den Reihen der »Strategic Community« b e-
merkt. Einer der Hauptprotagonisten nicht nur
der Partei , sondern insb esondere auch einer Poli-
tik de s organisierten Menschenrechtsb ellizis-
mu s ' , Winfried Nachtwei von Bündnis9 0/Die Grü-
nen, fordert d aher, d ass » [ d ] er erweiterte Bunde s-
wehrauftrag endlich seinen Niederschlag im
Grundgesetz finden [ sollte ] . «

2 4)

D enn es sei » [ e ] in
Unding . . . , dass sich die j etzige Einsatzrealität au s
dem Grundgesetz nur unter Zuhilfenahme des Ur-
teils de s Bundesverfassungsgerichts von 1 9 9 4 er-
schließen lässt. «

2 5 )

Und d aher hält j ener habituelle
Vorzeigeb ellizist

2 6)

eine Grundge setzänderung
für notwendig, dergestalt, d ass Art. 87 a durch fol-
gende B estimmung »präzisiert«

2 7)

werden sollte :
»B ewaffnete Streitkräfte dürfen außerhalb der
Landes- und Bündnisverteidigung nur einge setzt
werden zur Gewalteindämmung und internatio-
nalen Rechtsdurchsetzung im Dienste kollektiver
Sicherheit und im Rahmen des UN-System
(sic !) . «

2 8)

Man merkt die Ab sicht und man ist verstimmt,
ob endrein, wenn Nachtwei sein Publikum rheto-
risch ge schickt hinters Licht zu führen versucht,
indem er Schalmeientöne von Frieden statt Krieg
säu selt, denn ihm zufolge » [ ist d ] ie ser erweiterte

2 1 ) Bundesministerium der Verteidigung (Hrsg .) : Verteidigungsp oli-
tische Richtlinien, B erlin 2 0 1 1 , S . 5 ; http ://www. bmvg . de/resour-
ce/resource/MzEzNTM4 MmUzMzMyMmUzMTM 1 MzMyZTM 2 M
zEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3 NmY2 ODMyNzU 3 OTY4Nj Iy

MDIwMjAyMDIw/Verteidigungspolitische% 2 0 Richtlinien% 2 0
(2 7. 0 5 . 1 1 ) . p df. Die vollständige Liste lautet:

− Krisen und Konflikte zu verhindern, vorb eugend einzud ämmen
und zu b ewältigen, die die Sicherheit D eutschlands und seiner
Verbündeten b eeinträchtigen;

− außen- und sicherheitsp olitische Po sitionen nachhaltig und
glaubwürdig zu vertreten und einzulö sen;

− die transatlantische und europ äische Sicherheit und Partner-
schaft zu stärken;

− für die internationale Geltung der Menschenrechte und der de-
mokratischen Grundsätze einzutreten, das weltweite Re spektie-
ren de s Völkerrechts zu fördern und die Kluft zwischen armen
und reichen Weltregionen zu reduzieren;

− einen freien und ungehinderten Welthandel sowie den freien
Zugang zur Hohen See und zu natürlichen Re ssourcen zu ermögli-
chen.

2 2 ) Vgl . hierzu ausführlicherJab erg, S abine : Wehe , wehe , wehe , wenn
ich auf das Ende sehe − Zur B egründung eines friedenswissen-
schaftlichen Standpunkts zum Norm-Empirie-Problem b ei Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr, in: dies ./B iehl, Heiko/Mohr-
mann, Günter/Tomforde , Maren : Au slandseinsätze der Bunde s-
wehr. Sozialwissenschaftliche Analysen, D iagno sen und Perspek-
tiven, Sozialwissenschaftliche Schriften, Heft 47, B erlin 2 0 09 , S .
3 0 2 ff.

2 3 ) Vgl . ibid . , S . 3 0 2 .

2 4) Nachtwei, Winfried : D ie Au slandseinsätze im Rückblick − Was wir
für die Zukunft lernen sollen. Vortrag von Winfried Nachtwei,
MdB a. D . , b ei der Nürnb erger Sicherheitstagung 2 0 1 1 (Veranstal-
ter: Friedrich-Naumann- und Thomas-D ehler-Stiftung, Nürnb er-
ger Zeitung, D eutscher Bundeswehrverb and , Clausewitz-Ge sell-
schaft, Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik, Verb and der
Re servisten der Bundeswehr, D eutsche Atlantische Gesellschaft
in Ko op eration mit AK Bunde swehr und Wirtschaft B ayern; Ta-
gungsleitung : Hildebrecht Braun, MdB a. D . , Edgar Tro st, General-
leutnant a. D .) am 2 4 . Juni 2 0 1 1 : »Die Bundeswehr im Auslandsein-
satz − politische Verantwortung und militärische Führung« (ge-
genüb er dem ge spro chenen Wort ergänzte Fassung) , S . 9 ;

www. nachtwei. de/downlo ads/rede/2 0 1 1 0 62 4_vortrag-sicher-
heitstagung-N . pdf.

2 5 ) Ibid . .

2 6 ( Anlässlich seine s o . g . Vortrags brüstete er sich gar in dieser Po se
mit den Worten: »Von 1 9 9 4 bis 2 0 09 war ich als Mitglied des Bun-
destages und des Verteidigungsau sschusse s intensiv an allen Ent-
scheidungsproze sse zu Ausland seinsätzen der Bundeswehr b etei-
ligt. Nach meinem freiwilligen Ausstieg aus dem Bunde stag fühle
ich mich weiter in Mitverantwortung . D enn ich gehöre zu denj e-
nigen, die uns Afghanistan eingebro ckt hab en . « (Nachtwei, Win-
fried : a. a. O . , S . 1 )

2 7) Ibid . .

2 8) Ibid . .
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Bunde swehrauftrag abgeleitet au s dem Friedens-
geb ot des Grundge setzes und der UN-Charta. Er
ist allgemein eine Ab sage an eine schleichende Re-
habilitierung des Kriege s und konkret ein Tren-
nungsstrich zu Militärinterventionen für partiku-
lare (Macht) Intere ssen . «

2 9)

Genau das ist er eb en nicht, denn eine derart
dehnb are Formulierung würde auch no ch die
letzten verfassungsrechtlichen B remsen b e seiti-
gen und weltweiten Kreuzzügen zur Durchset-
zung der Glob alisierung mit Militärgewalt unter
dem Vorwand der »humanitären Intervention«
o der der »Re sponsibilty to Protect« Tür und Tor
sperrangelweit öffnen. Wäre e s j enem Grundge-
setzverbieger in spe indessen tatsächlich um den
Weltfrieden und das Völkerrecht zu tun, d ann hät-
te die schlichte Konditionierung genügt, derzufol-
ge b ewaffnete deutsche Streitkräfte außerhalb
der Landes- und Bündnisverteidigung ausschließ-
lich im Rahmen und nach den Regeln der S atzung
der Vereinten Nationen eingesetzt werden dürfen
− und in letzter sind eb en völkerrechtliche Missge-
burten wie die »humanitäre Intervention« o der
die »Responsibility to Protect« gerade nicht ent-
halten . Ob eine derartige verfassungsrechtliche
Präzisierung, die sämtliche internationalen Bun-
deswehreinsätze eng an die UN-Charta binden
und somit tatsächlich lediglich eine Präzisierung
darstellen würde , ange sichts des eingangs darge-
legten grundge setzlichen Normennexus ' in Ver-
bindung mit der eb enfalls aufgezeigten hö chst-
richterlichen Rechtsprechung üb erhaupt nötig
wäre , mag d ahinstehen . Allemal j edo ch gilt, d ass
es , anstatt die Verfassung für Angriffskriege zu-
rechtzubiegen, viel wichtiger wäre , d as grundge-
setzliche Friedensgeb ot zu stärken, unter ande-
rem dadurch, dass die Legislative endlich den Auf-
trag des Verfassungsgeb ers erfüllt und friedens-
störende Handlungen mittels einer dringend not-
wendigen Novellierung de s § 8 0 StGB unter Strafe
stellt. Eine solche neugefasste Strafrechtsnorm,
die den au s Art. 2 6 Ab s . 1 S atz 2 resultierenden ver-
bindlichen Verfassungsauftrag erfüllt, mü sste wie
folgt b eschaffen sein

3 0)

:
Zuallererst darf nicht mehr lediglich der An-

griffskrieg strafrechtlich inkriminiert sein, son-
dern, entsprechend der grundgesetzlichen Vorga-
b e , sämtliche friedensstörenden Handlungen.
D ementsprechend müsste der erste Ab satz einer
den Friedensverrat b etreffenden novellierten
Strafrechtsnorm folgendermaßen lauten :

StGB § 80 Störung des Staa ten- und Völkerfrie-
dens

(1) Wer vorsä tzlich eine Handlung vor-
n imm t, die gegen die in Kapitel IA rtikel 1 undA r-

tikel 2 ihrer Sa tzung kodifizierten Ziele und
Grundsä tze der Verein ten Na tio nen verstößt und
dadurch eine Gefahrfür den Weltfrieden und die
in terna tio nale Sicherheit herbeiführt, wird m it
Freiheitsstrafe nich t unter zeh n Jahren oder m it
lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.

Hervorzuheb en ist, d ass diese Regelung nicht
nur friedensstörende Handlungen inkriminiert,
die d as Verhältnis von Staaten als Völkerrechtssub-
j ekten im internationalen System b etreffen, son-
dern d arüb er hinau s auch die Möglichkeit eröff-
net, H andlungen zu b estrafen, durch die b eispiels-
weise soziale , soziokulturelle o der auch ethnisch-
religiö s fundierte Konfliktlagen innerhalb von
Staaten in friedensstörender Weise von außen po-
litisch instrumentalisiert werden .

Im nächsten Schritt gilt es , den Komplex der
friedensstörenden Handlungen im Sinne des ver-
fassungsrechtlich normierten B e stimmtheitsge-
b ote s (Art. 1 0 3 GG Ab s . 2 ) so konkret und zugleich
so umfassend wie möglich zu umschreib en . D em-
gemäß wäre der Ab satz 2 de s novellierten § 8 0
StGB wie folgt zu formulieren :

(2) Zu denfriedensstörenden Handlungen im
Sinne dieser Regelung zählen insbeso ndere:

1. Handlungen, die der Sicherheitsra t der Ver-
ein ten Na tio nen a ufgrund seiner a us A rtikel 39
der Sa tzung der Verein ten Na tionen resultieren-
den Ko mpetenzen als Bedroh ung oder Bruch des
Friedens oder als A ngriffshandlung qualifiziert
ha t,

2. jegliche A ndroh ung oder A nwendung m ili-
tärischer Gewalt, die nich t im Rah men und nach
den Regeln der Sa tzung der Verein ten Na tionen
(Kapitel VII A rtikel 42 und A rtikel 51) erfolgt,

3. säm tliche Handlungen, die den Ta tbestand
der Aggressio n gemäß der En tschließung 3314
(XXIX) der Generalversammlung der Verein ten
Na tio nen vo m 14. Dezember 19 74 erfüllen,

4. säm tliche Handlungen, welche die im Rö-
m ischen Sta tut des Interna tionalen Strafgerich ts-
h ofs vo m 1.Juli 2002 inkrim in ierten Ta tbestände
(Völkerm ord, Kriegsverbrechen, Verbrechen ge-

gen die Menschlichkeit, Aggressio nsverbrechen)
erfüllen,

5. säm tliche Handlungen, welche durch das
deutsche Völkerstrafgesetzbuch un ter Strafe ge-
stellt sind, so wie

6. säm tliche Handlungen, welche durch die
Forten twicklung des Völkerrech ts zukünftig als

friedensstörende Handlungen inkrim in iert wer-
den, ab dem rech tskräftigen Inkrafttreten der en t-
sprechenden völkerrech tlichen Vereinbarungen.

Im dritten Schritt ist die Sp annbreite der frie-
densstörenden Handlung zu definieren . D ement-
sprechend mü sste es im neuen § 8 0 Ab satz 3 StGB
heißen :

(3) Als friedensstörende Handlung im Sinne
dieser Regelung gilt nich t n ur deren A uslösung
und Durchführung, so ndern a uch deren Pla-

2 9) Ibid . .

3 0) Vgl . hierzu Ro se , Jürgen: Ernstfall Angriffskrieg . Frieden schaffen
mit aller Gewalt? , H annover 2 0 0 9 , S . 2 5 2 ff sowie in ders . : Friedens-
verrat und Strafge setzbuch, in: B ecker, Peter/Braun, Reiner/D ei-
seroth , Dieter (Hrsg .) : a. a. O . , S . 2 9 3 − 3 0 1 .
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nung, Vorbereitung, Un terstützung oder Förde-
rung so wie die Beteiligung an einer solchen
Handlung.

Schließlich bleibt no ch der mögliche Täter-
kreis abzugrenzen, der den vorstehend dargeleg-
ten Tatb e stand zu verwirklichen vermag . Hierb ei
ist zu b erücksichtigen, d ass b eginnend mit dem
Nürnb erger Strafgerichtshof üb er den »Verhal-
tensko dex zu politisch-militärischen Aspekten
der Sicherheit«

3 1 )

und das Römische Statut bis hin
zum deutschen Völkerstrafgesetzbuch Schritt für
Schritt die individuelle Zurechenb arkeit völker-
rechtlicher D elikte verfe stigt wurde und somit
bloßes Handeln auf B efehl keinen Schuldhinde-
rungsgrund mehr konstituieren kann.

E s darf eb en nicht mehr nur darum gehen, au s-
schließlich staatliche , politische , wirtschaftliche
und militärische Führungspersonen wegen frie-
densstörender Handlungen zur Rechenschaft zu
ziehen, sondern e s gilt sicherzustellen, d ass j eder
und j ede Tatb eteiligte entsprechend seiner o der
ihrer individuell zurechenb aren Verantwortlich-
keit von der Strafrechtsnorm de s § 8 0 StGB erfasst
wird . Erst dadurch können die innerhalb der Insti-
tutionen agierenden Personen wirksam zu Wider-
ständigkeit gegen ihre Inanspruchnahme zu ille-
galen friedensstörenden Zwecken angehalten
werden . D aher wäre Ab satz 4 de s ge änderten § 8 0
StGB wie folgt zu fassen :

(4) Der vorliegenden Regelung un terliegen al-
le deutschen Staa tsangeh örigen und darüber h i-
na us säm tliche Bewoh ner/innen des Bundesge-
bietes en tsprechend ihrem jeweiligen Ta tbeitrag
und ihrer individuellen Verantwortlichkeit, die
durch ein orden tliches Gerich tfestzustellen sind.

Hätte die von der politischen Klasse die ser Re-
publik phasenweise ins Werk ge setzte Politik des
Angriffskriege s die Novellierung der strafgesetzli-
chen Friedensverratsnorm gemäß dem hier dar-
gelegtem Mu ster zur Folge , so fände sich j ene Er-
kenntnis b estätigt, die Immanuel Kant in seinem
Traktat zum »Ewigen Frieden« schon 1 79 5 gewon-

nen hatte , nämlich : »D as moralisch B ö se hat die
von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft,
d ass e s in seinen Ab sichten (vornehmlich gegen
andere Gleichge sinnte) sich selb st zuwider und
zerstörend ist und so dem (moralischen) Prinzip
de s Guten, wenngleich durch langsame Fort-
schritte Platz macht. «

3 2 )

Im Hinblick auf die not-
wendige Voraussetzung, dem Prinzip de s Guten
zum Durchbruch zu verhelfen, verweist der große
Rechtsgelehrte au s Königsb erg auf den »wacke-
re [ n ] , alle durch Arglist und Gewalt vorgezeichne-
ten Wege ab schneidende [ n ] Rechtsgrundsatz«

3 3 )

,
der da lautet: »Fiat iu stitia, pereat mundus , das
heißt zu deutsch : Es herrsche Gerech tigkeit, die
Schelme in der Welt m ögen a uch insgesam t darü-
ber zugrunde gehen«

3 4)

. Gerechtigkeit schafft Frie-
den, lautet also die Maxime , die Kant indessen kei-
ne sfalls als Freibrief missverstanden wissen will ,
» sein eigene s Recht mit der größten Strenge zu b e-
nutzen«

3 5 )

, also etwa hemmungslo s mit aller (Mili-
tär-) Gewalt Frieden schaffen zu wollen . Ganz im
Gegenteil kommt e s ihm darauf an, dass die Mäch-
tigen der Welt keinem Menschen die ihm zukom-
menden Rechte verweigern dürfen, denn wie er
b ereits zuvor in seinen Vorle sungen üb er Ethik
konstatiert hatte : »Wenn nie eine Handlung der
Gütigkeit au sgeübt, ab er stets das Recht anderer
Menschen unverletzt geblieb en wäre , so würde
gewiss kein großes Elend in der Welt sein . «

3 6)

Die
»vorzüglichsten« Vorau ssetzungen, die s zu ge-
währleisten, bilden einerseits »eine nach reinen
Rechtsprinzipien eingerichtete innere Verfas-
sung des Staats«

37)

, andererseits die »Vereinigung
de sselb en mit anderen b enachb arten o der auch
entfernten Staaten zu einer (einem allgemeinen

3 1 ) Treffen der Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten
der KSZE am 5 . und 6 . D ezemb er 1 9 9 4 in Budape st − Budap ester
D okument 1 9 94 „ D er Weg zu echter Partnerschaft in einem neu-
en Zeitalter “ ñ Gipfelerklärung von Bud ap est, IV. Verhaltensko-
dex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit, in : Aus-
wärtiges Amt, Referat Öffentlichkeitsarb eit (Hrsg .) : Von der KSZE
zur O SZE . Grundlagen, D okumente und Texte zum deutschen
B eitrag 1 9 9 3- 1 9 97, B onn 1 9 9 8 , S . 2 67f.

D ort wird in den Paragraphen 3 0 und 3 1 stipuliert:

» 3 0 . Jeder Teilnehmerstaat wird die Angehörigen seiner Streit-
kräfte mit dem humanitären Völkerrecht und den geltenden Re-
geln, Üb ereinkommen und Verpflichtungen für b ewaffnete Kon-
flikte vertraut machen und gewährleisten, daß sich die Angehöri-
gen der Streitkräfte der Tatsache b ewußt sind , dass sie nach dem
innerstaatlichen und dem Völkerrecht für ihre Handlungen indi-
viduell verantwortlich sind .

3 1 . Die Teilnehmerstaaten werden gewährleisten, dass die mit B e-
fehlsgewalt ausgestatteten Angehörigen der Streitkräfte diese im
Einklang mit dem einschlägigen innerstaatlichen Recht ausüb en
und dass ihnen b ewu sst gemacht wird , d ass sie nach die sem Recht
für die unrechtmäßige Au sübung ihrer B efehlsgewalt zur Verant-
wortung gezogen werden können und dass B efehle , die gegen das
innerstaatliche Recht und das Völkerrecht verstoßen, nicht erteilt
werden . D ie Verantwortung der Vorge setzten entbindet die Un-
tergeb enen nicht von ihrer individuellen Verantwortung . «

3 2 ) Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden ( 1 79 5 ) , in: Königlich Preu-
ßische Akademie der Wissenschaften (Hrsg .) : Kants gesammelte
Schriften, B and VIII , B erlin und Leipzig 1 9 2 3 , S . 379 ; www. archi-
ve . org/details/kantsgesammeltes0 8imma.

3 3 ) Ibid . , S . 378f.

3 4) Ibid . , S . 378 .

3 5 ) Ibid . , S . 378 .

3 6) Zit. in Vorländer, Karl: Immanuel Kant : der Mann und das Werk,
Hamburg 1 9 9 2 3 , S . 3 0 6 . Vgl . auch Menzer, Paul (Hrsg .) : Eine Vorle-
sung Kants üb er Ethik im Auftrage der Kantgesellschaft, B erlin
1 9 2 4 , S . 2 45 .

Umfassender no ch hat sich Kant üb er die Pflicht zur Gerechtig-
keit laut der von Georg Ludwig Collins im Winterseme ster
1 784/8 5 gefertigten Mitschrift von dessen Vorle sungen üb er Mo-
ralphilo sophie geäußert: »Wenn wir uns einen Menschen vorstel-
len, der nur nach Recht und nicht nach Gütigkeit handelt, so kann
die ser Mensch immer sein Herz vor j edem andren verschlie ssen,
er kann gleichgültig seyn gegen sein elendes und j ämmerliche s
Schicksahl, wenn er ab er nur gewissenhaft ist in B eob achtung sei-
ner schuldigen Pflichten gegen j edermann, wenn er nur j ede s
Menschen sein Recht als ein heilige s und ho chachtungswürdige s
Stück, das der Regierer der Welt den Menschen gegeb en hat, hält ;
wenn er keinem Menschen nicht das geringste umsonst giebt,
ab er auch darin pünktlich ist, daß er ihm nichts entzieht, so han-
delt er recht, und wenn alle so handeln mö chten, wenn alle keine
Handlung der Lieb e und Gütigkeit ausüb en mö chten, ab er das
Recht j edes Menschen unverletzt ließen, denn wäre kein Elend in
der Welt, ausser nur ein solches / Elend was nicht au s der Verlet-
zung anderer entspringt, z . E . Krankheiten und Unglücksfälle« ;
Collins , Georg Ludwig : Moralphilo sophie nach den akad : Vorle-
sungen des Herrn Prof: Kant. Königsb erg im Wintersemestre
1 784 und 1 78 5 , in: Akademie der Wissenschaften der DDR
(Hrsg .) : Kantís gesammelte Schriften, B and XXVII , B erlin 1 974 , S .
4 1 5 ; www. archive . org/details/kantsge sammelte s2 7 1 imma.

37) Kant, Immanuel : Zum ewigen Frieden ( 1 79 5 ) , a. a. O . , S . 379 .
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er 2 0-j ährige S aeed Amireh, Vertreter des
gewaltfreien Widerstands aus Ni ´ lin, Pa-

lästina, wurde vom schwedischen Parlament ein-
geladen und nach D eutschland vom Ko ordinati-
onskreis Palästina Israel (Ko PI) , der Gruppe für
D emokratie im arabischen und Mittelmeerraum
(D eAM) und vom Internationalen Versöhnungs-
bund D eutscher Zweig.

S aeed Amireh b erichtete in vielen europ ä-
ischen Städten auf eine sehr persönliche und ein-
drucksvolle Weise üb er das Leb en in seinem D orf
Ni ´ lin sowie üb er den gewaltfreien Widerstand
und die brutale Antwort der israelischen Armee .

Ni ´ lin − Eintauchen in eine andere Welt

Wer nach Ni ´ lin reist, taucht qu asi in eine andere
Welt ein, b erichtete S aeed Amireh . In dem Ort na-
he von Ramallah gibt es keine Marktstraßen, keine
Bushaltestelle , keine Kulturstätten und öffentli-
chen Parks . In Ni ´ lin gibt e s Wohnhäu ser, Schu-
len, wenige Läden für die Waren de s täglichen B e-
darfe s − und die Mauer. Die israelische Mauer ver-
läuft durch palästinensisches Gebiet. D er Staat Is-
rael hat rund um Ni ´ lin fünf Siedlungen geb aut;
die Palästinenser sprechen von Kolonien . Außer-
dem hat er den israelischen Siedlern landschaftli-
ches Gelände zur Verfügung ge stellt und eine
Land straße zur Verbindung der Siedlungen ge-
b aut. Alle s d arf nur von Israelis und nicht von Pa-
lästinensern genutzt werden; nach internationa-
lem Recht ist die s illegal .

Im Jahre 1 9 67 gab es in seinem D orf mehr als
1 2 . 0 0 0 Einwohner. Nun sind e s gerade einmal
5 . 0 0 0 . Grund dafür sind die Unterdrückung, der
die B evölkerung seit 1 9 67 gegenüb ersteht −
durch all die Enteignungen, durch die Errichtung
die ser fünf illegalen Siedlungen, der Ap artheid-
Straße und der Ap artheid-Mauer. D agegen verfügt

die israelische Kiryat-Sefer-Siedlung im Südo sten
üb er mehr als 4 3 . 0 0 0 Siedler. Sie wurde erst im
Jahre 1 9 97 errichtet. Die anderen israelischen
Siedlungen dort verfügen üb er 5 0 0 bis 2 . 0 0 0 Sied-
ler.

In Zukunft soll Ni ´ lin ganz isoliert werden; die
B ewohner werden das D orf nur durch ein Tor ver-
lassen können, das um 6 Uhr morgens geöffnet
und um 1 8 Uhr ab ends geschlo ssen wird .

»Es geht um unsere Würde ! «

In Ni ´ lin gibt es unzählige Arb eitslo se , nächtliche
Razzien, Schü sse , Verletzte , Verhaftete , Tote − und
den gewaltfreien Widerstand gegen Landnahme ,
B e satzung und Mauer, der auch international zu-
nehmend Aufmerksamkeit b ekommt.

»E s geht uns nicht um eine Einstaaten- o der ei-
ne Zweistaatenlö sung, e s geht nicht um Namen, es
geht um einen gerechten Frieden, um Freiheit
und es geht um unsere Würde ! « sagt S aeed Amireh .

Gewaltfreier Widerstand
in Ni ´ lin, Palästina

Und er fährt fort: » Gewaltfreier Widerstand ist
sehr viel mächtiger und effektiver als anderer. Er
ist keine swegs schwach, sondern erfordert sogar
mehr Mut. . . . Wir konnten damit weltweite Unter-
stützung erlangen . «

D er arabische Nachrichtensender Al Jazeera
hat b egonnen, für eine D okumentation zu recher-
chieren . Die se wird b erichten, auf welche Weise
der Widerstand in p alästinensischen D örfern wie
Ni ´ lin den » arabischen Frühling« inspiriert hat.

Die israelischen B esatzer wissen nicht, wie sie
damit umgehen sollen . Auch in den Wikileaks-D o-
kumenten war zu le sen, dass die Armee mit friedli-
chen D emonstrationen gegen die Mauer üb erfor-

Gabi Bieberstein

Ni ´lin, Palästina: Gewaltfreier Wider-
stand gegen die israelische Besatzung
Vortragsreise von Saeed Amireh durch Europ a

Staat analogischen) ge setzlichen Au sgleichung ih-
rer Streitigkeiten«
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− wem b ei der Lektüre die ser
im wahrsten Sinn des Worte s richtungsweisen-
den Erkenntnisse das deutsche Grundge setz mit
seinem Friedensgeb ot, der friedenstiftende euro-
p äische Einigungsproze ss o der auch die Friedens-

ordnung der Vereinten Nationen in den Sinn gera-
ten, der mag den genialen Königsb erger Philo so-
phen wohl recht verstanden hab en .

Der Dipl. Päd. Jürgen Rose war bis zu seiner Pen-
sion ierung Oberstleutnan t der Bundeswehr. Er
ist Mitglied im Vorstand des A rbeitskreises Darm-
städter Signal.3 8) Ibid .
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